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des und eine Steigerung der Arbeits
produktivität. Die sozialistische Ra
tionalisierung des A. führt zu Ver
änderungen; vor allem nehmen die 
Elemente der geistigen schöpferi
schen Arbeit zu, und die Arbeitsbe
dingungen werden verbessert. Der 
wissenschaftlich-technische Fortschritt 
führt dazu, daß der Mensch von vie
len operativen Funktionen befreit 
wird und seine Kräfte immer mehr 
auf die umfassende Nutzung wissen
schaftlicher Erkenntnisse für die In
tensivierung der Produktion konzen
trieren kann. Der A. im Sozialismus 
wird immer stärker zu einem Zen
trum der schöpferischen Tätigkeit des 
Menschen.

Arbeitsrecht: Zweig des sozialisti
schen Rechtssystems in der DDR, der 
diejenigen Normen umfaßt, welche 
die gesellschaftlichen Arbeitsverhält
nisse der Arbeiterklasse und der als 
Angestellte tätigen Intelligenz regeln; 
er trägt wesentlich dazu bei, das —► 
Recht auf Arbeit zu garantieren, eines 
der wichtigsten verfassungsmäßigen 
Grundrechte der Bürger, auf dessen 
Verwirklichung die Gewährleistung 
aller anderen verfassungsmäßigen 
Grundrechte beruht. Das A. gestaltet 
diese Grundrechte (wie das Recht auf 
Arbeit, das —► Recht auf Mitbestim
mung und Mitgestaltung, auf Lohn 
nach Qualität und Quantität der Ar
beit, auf Bildung, auf Freizeit und 
Erholung, auf Schutz der Gesundheit 
und der Arbeitskraft, auf Teilnahme 
am kulturellen Leben sowie auf ma
terielle Sicherheit bei Krankheit und 
Unfällen) für die Werktätigen wei
ter aus. Das A. garantiert, daß die 
Werktätigen ständig entsprechend den 
gesellschaftlichen Erfordernissen und 
der persönlichen Qualifikation frei
willig und bewußt am gesellschaft
lichen Arbeitsprozeß teilnehmen kön
nen; daß sie das politische, wirt
schaftliche und kulturelle Leben im 
Betrieb mitgestalten und — vor allem 
durch ihre Gewerkschaft - noch um
fassender und sachkundiger an der

Leitung und Planung mitwirken kön
nen. Es ist darauf gerichtet, die —> 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen in den Betrieben plan
mäßig zu verbessern und die all
seitige Entwicklung der sozialisti
schen Persönlichkeit zu fördern. In 
enger Verbindung zum A. stehen Be
ziehungen der Lenkung der Arbeits
kräfte, der —> Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten, der Kon
trolle des Gesundheits- und Arbeits
schutzes, der Kontrolle über die Ein
haltung des sozialistischen A. sowie 
der Entscheidung von Arbeitsstreitig
keiten. Das A. ist wie unser gesamtes 
sozialistisches Recht Ausdruck der 
Macht der Arbeiterklasse und hat die 
Aufgabe, die Beziehungen der Werk
tätigen im Arbeitsprozeß entspre
chend dem sozialistischen Charakter 
der —>■ Arbeit und den von den An
schauungen der Arbeiterklasse be
stimmten Prinzipien der sozialisti
schen Arbeitsmoral zu gestalten. 
Es ist ein wichtiges Instrument des 
Staates zur Lösung der -> Hauptauf
gabe bei der Gestaltung der entwik- 
kelten sozialistischen Gesellschaft. 
Seine Rechtsnormen regeln verbind
lich die Beziehungen der Werktätigen 
und der Betriebe im gesellschaft
lichen Arbeitsprozeß auf der Grund
lage der wissenschaftlichen Arbeits
organisation mit dem Ziel, ein hohes 
Entwicklungstempo der Produktion 
zu sichern, ihre Effektivität zu er
höhen, indem sie den wissenschaft
lich-technischen Fortschritt und das 
Wachstum der Arbeitsproduktivität 
fördern. Mit Hilfe der Vorschriften 
des A. sichert der sozialistische Staat 
den erreichten Stand des materiellen 
und kulturellen Lebensniveaus des 
Volkes. Gleichzeitig schafft er aber 
auch die Voraussetzungen zur weite
ren planmäßigen Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen im 
Rahmen des sozialpolitischen Pro
gramms. Von besonderer Bedeutung 
für die Verwirklichung des A. ist die 
Mitwirkung der Werktätigen an der 
Leitung und Planung der Produktion


